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G M S  S t a n d p u n k t  13. Juli 2023 
 

 
 

So l l en  u n d  D ü r fen  

 

In den vergangenen Wochen wurde die mediale Aufmerksamkeit verstärkt auf Muslim:as 
in der Schweiz gerichtet. Zu einem als zum einen eine Kassiererin bei Coop kündigte, weil 
ihr das Tragen des Kopftuchs untersagt wurde, und zum anderen als Fotos uniformierter An-
gehöriger der Armee veröffentlicht wurden, die umgeben von ihren Kollegen das muslimische 
Festgebet anlässlich des Opferfests verrichteten. Diese Ereignisse haben Diskussionen über 
die Angemessenheit der Handlungen der Beteiligten ausgelöst. 
 
Als grundlegendes Gesetz gilt die Bundesverfassung als Fundament unseres Rechtssystems. 
Die gesamte Rechtsordnung sollte im Einklang mit der Verfassung gestaltet und ausgelegt 
werden. In ihrer Einleitung, der Präambel, finden wir eine Zeile, die heute besonders relevant 
ist: "Im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu 
leben." 
 
Die Gemeinsamkeit beider Geschichten besteht darin, dass sie Reaktionen auf die Vielfalt in 
der Schweiz sind. Allerdings könnten diese Reaktionen nicht unterschiedlicher sein. Während 
die Schweizer Armee ihre innere Vielfalt achtete und als integralen Bestandteil der gesamt-
schweizerischen Einheit betrachtete, versuchte Coop ein Bild homogener Einheit zu vermitteln, 
indem sie die Ausdrucksform der Vielfalt aus dem sichtbaren Bereich verbannte. 
 
Wird die Gesellschaft als Zusammensetzung aus einer Mehrheit und verschiedenen Minder-
heiten betrachtet, und zwar Minderheiten, die sich den Vorgaben der Mehrheit fügen müssen, 
entsteht eine eindimensionale Sichtweise auf das soziale Leben, die den innergesellschaftli-
chen Zusammenhalt gefährdet.  
 
Als Gesellschaft Minderheiten Schweiz erkennen wir, dass jeder Mensch einzigartig ist und in 
bestimmten Aspekten seiner Persönlichkeit einer Minderheit angehört. Ein friedliches Zusam-
menleben dieser vielfältigen Minderheiten zu ermöglichen, ist eine grundlegende Aufgabe des 
Staates und der Rechtssetzung. Dennoch liegt die Hauptverantwortung auf den Schultern der 
einzelnen Mitglieder der Gesellschaft. Sie tragen mit ihrem Verhalten dazu bei, die Rechtsord-
nung zum Leben zu erwecken und den gesellschaftlichen Frieden zu wahren. 
 
Es liegt an jedem einzelnen von uns, die gesellschaftliche Solidarität zu fördern und sicherzu-
stellen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Religion, Ethnie oder anderen Merkmalen 
gleichberechtigt und respektiert werden. Jeder Einzelne von uns kann und soll dazu beitragen, 
Stereotype und Vorurteile zu hinterfragen, Vorurteile abzubauen und eine Kultur des Respekts 
und der Anerkennung zu fördern. 
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Die GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz wurde 1982 gegründet von Sigi Feigel und Alfred A. 
Häsler, ist politisch und religiös neutral und setzt sich für Leben, Recht, Kultur und Integration alter und 
neuer Minderheiten in der Schweiz ein. Sie steht allen offen, die für Minderheiten eintreten 
(http://www.gms-minderheiten.ch). 
 

 
Rückfragen an infogms@gra.ch. 
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